
Hausordnung 

Aula Cher 
Brünigstrasse 162, 6060 Sarnen 

Allgemeines: 

 Grundsätzlich gelten die Benützungsordnungen der Aula Cher vom 22. Mai 2000 und 
der Schulräume vom 26. November 2001. 

Nicht gestattet ist: 

 Tische und Stühle ins Freie zu transportieren. 

 Plakate an die Wände und Säulen zu kleben. 

 Dekorationsmaterial an Lampen und Decken aufzuhängen. 

 Auf dem Boden dürfen keine Klebebänder jeglicher Art angewendet werden. 

 Bei Konzertbestuhlung bzw. Theaterbestuhlung ist es verboten Pausengetränke mit in 
die Säle und Galerie mitzunehmen. 

 In sämtlichen öffentlichen Räumen ist striktes Rauchverbot. 

Weisungen: 

 Verursachte oder festgestellte Schäden sind unverzüglich dem Hauswart zu melden. 

 Veränderungen an Haus und Mobiliar müssen mit dem Hauswart besprochen werden. 

 Sollte ein Fehlalarm durch den Veranstalter ausgelöst werden, werden ihm CHF 150.-- in 
Rechnung gestellt werden. 

 Die gebrauchten Räume müssen so abgegeben werden, wie sie übernommen wurden. 

 Sämtliches Mobiliar das verschoben oder umgestellt wird, muss wieder an den alten 
Standort zurückgestellt werden. 

 Die Aussenanlage muss kontrolliert und falls nötig gereinigt werden. 

 Die Milchsuppenküche und die WC-Anlagen müssen gründlich gereinigt werden. 

 Die Stühle sind à 13 Stück zu stapeln und an der Wand entlang zu platzieren. 

 Milchsuppe müssen 6 Tische Stehen 

 Der Veranstalter hat auf eigene Kosten ein Sicherheits- und Parkdienst zu organisieren. 

 Zusätzliche Reinigungsarbeiten werden dem Veranstalter (CHF 70.--/Std.) in Rechnung 
gestellt. 
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